
Satzung über die Elternbeiträge für den Besuch von Kindern in den 
Kindertageseinrichtungen der Stadt Coswig (Anhalt) 

 
Auf Grund der §§ 6, 8 und 44 Abs. 3 Nr. 1 der Gemeindeordnung für das Land  
Sachsen-Anhalt vom 05.10.1993 (GVBl. S. 568) in der zur Zeit gültigen Fassung, der §§ 1, 2 
und 5 des Kommunalabgabegesetzes in der Fassung vom 13.12.1996 (GVBl. LSA S. 405), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.12.2001 (GVBl. LSA S. 540) in der zur Zeit gültigen 
Fassung i.V.m. § 9 der Satzung über die Aufnahme und Betreuung von Kindern in den 
Kindertageseinrichtungen der Stadt Coswig (Anhalt) vom 23.06.2011 erlässt der Stadtrat der 
Stadt Coswig (Anhalt) folgende Satzung: 
 
 

§ 1 
Betreuung in der Kinderkrippe 

 
Für die Betreuung eines Kindes in der Kinderkrippe werden Monatsbeiträge entsprechend 
der Betreuungszeit des Kindes wie folgt erhoben: 
 
Betreuungszeit  Monatsbeitrag 
 

Ganztagsplatz (10 Stunden täglich) 155,00 € 
Halbtagsplatz (5 Stunden täglich oder 25 Stunden wöchentlich) 105,00 €. 
 
 

§ 2 
Betreuung im Kindergarten 

 
Für die Betreuung eines Kindes im Kindergarten werden Monatsbeiträge entsprechend der 
Betreuungszeit des Kindes wie folgt erhoben: 
 
Betreuungszeit  Monatsbeitrag 
 

Ganztagsplatz (10 Stunden täglich) 135,00 € 
Halbtagsplatz (5 Stunden täglich oder 25 Stunden wöchentlich)   85,00 €. 
 
 

§ 3 
Betreuung im Schulhort 

 
Für die Betreuung eines Kindes im Schulhort wird der Monatsbeitrag entsprechend der 
Betreuungszeit des Kindes wie folgt erhoben: 
 
Betreuungszeit  Monatsbeitrag 
 

bis zu 6 Stunden  60,00 €. 
 
 

§ 4 
Beitragsermäßigung 

 
Eltern mit geringem Einkommen können Beitragsermäßigung erhalten. Die Beitragser-
mäßigung ist gemäß § 90 Abs. 1 und 3 des VIII Sozialgesetzbuches beim örtlichen Träger 
der Jugendhilfe (Landkreis Wittenberg) zu beantragen. 
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§ 5 
Geschwisterermäßigung 

 
Die Stadt Coswig (Anhalt) gewährt allen Eltern, von denen mehrere Kinder in den 
Kindereinrichtungen der Stadt aufgenommen und betreut werden, eine Geschwister-
ermäßigung in Höhe von 25,00 € pro Monat für das 2. Kind und jedes weitere Kind. 
 
 

§ 6 
In-Kraft-Treten 

 
Diese Gebührensatzung tritt am 01.01.2012 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung 
vom 08.05.2003 außer Kraft. 
 
 
Coswig (Anhalt), den 29.09.2011 
 
 
 
 
____________________ 
Berlin 
Bürgermeister in      (Siegel) 


